
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/10/9 1Ob26/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1991

Norm

ABGB §317

ABGB §381

ABGB §523 Ca

ABGB §1295 Ia2

Rechtssatz

Aus der jedermann zustehenden Befugnis, sich herrenlose Sachen zuzueignen, erwächst kein subjektives Recht,

andere Personen, die sich auf eben diese Freiheit berufen, an der Zueignung auszuschließen.

Entscheidungstexte

1 Ob 26/91

Entscheidungstext OGH 09.10.1991 1 Ob 26/91
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